
Rehabilitierungen – Aufhebung von Unrechtsurteilen 
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Oktober 2008 in 1060 Wien, Referent: Mag. Timon Jakli 

Hubert Mattischek, ein Zeuge Jehovas der über 5 Jahre seines Lebens in den Konzentrationslagern 

Dachau, Mauthausen und Gusen interniert war, schrieb 1967 an das Dokumentationsarchiv des 

österreichischen Widerstandes: „Was nützt es, wenn die Verfolgten die jetzige junge Generation 

mahnen und ihnen alles erzählen, wenn sie selbst nicht rehabilitiert werden.“1 

Die Rehabilitierung seines Bruders, Franz Mattischek, der am 01.12.1939 als Wehrdienstverweigerer 

in Berlin-Plötzensee enthauptet wurde2, erlebte Hubert Mattischek nicht mehr mit.3 

„Was nützt es, wenn die Verfolgten die jetzige junge Generation mahnen und ihnen alles erzählen, 

wenn sie selbst nicht rehabilitiert werden“ – diese Aussage rückt einen Problemkreis in den 

Mittelpunkt, der lange Zeit vernachlässigt wurde, nämlich die Rehabilitierung von NS-Opfern. Wir 

werden uns in der Folge einigen Aspekten dieses Themas zuwenden, nämlich 

• Was ist Rehabilitierung, was umfaßt sie und wieso sind Urteilsaufhebungen auch 60 Jahre 

nach der Befreiung Österreichs noch von Belang? 

• Voraussetzungen und historische Entwicklung der Rehabilitierungspraxis in Österreich 

• Zwei Fallbeispiele 

Doch was bedeutet „Rehabilitierung“ eigentlich? Reinhard Kohlhofer, als Rechtsanwalt selbst an 

zahlreichen Rehabiliterungsanträgen beteiligt,  bezeichnet Rehabilitierung als 

die offizielle, öffentliche und individuelle Wiederherstellung der Rechte und auch der persönlichen 

Ehre der Opfer. In juristischem Sinn versteht man darunter die Beseitigung des Makels einer Strafe 

durch offizielle Aufhebung der Verurteilung.
4
 

Hier werden bereits einige zentrale Aspekte angesprochen: Eine Rehabilitierung – oder 

Urteilsaufhebung – ist ein offizieller und öffentlicher Akt. Sie ist (in Österreich) individuell5, da sie 

jeden Einzelfall prüft und gesondert behandelt. Urteilsaufhebungen sind juristische Akte, in dem 

Sinne als sie Strafen und staatliche Bescheide aufheben, aber auch in hohem Maß moralische Akte, 

da sie die Ehre und Unbescholtenheit eines Bürgers/einer Bürgerin wiederherstellen und bekannt 

machen. Dies wird vor dem Hintergrund deutlicher, dass gegenständliche Urteile „Im Namen des 

Deutschen Volkes!“ ausgesprochen wurden und in den Urteilsschriften die Formel das Gericht habe 

„nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt“6 verwendet wurde. Die Todesurteile enthielten 

zudem den „dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte“.7 Eine Rehabilitierung ist also die 

öffentliche Anerkennung der Unrechtmäßigkeit dieser Aussagen. 
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Gleichzeitig ist zu sagen, dass die Rehabilitierung nur ein beschränktes Mittel zur Anerkennung des 

Widerstandes ist. Da es sich um Urteilsaufhebungen handelt, können logischerweise nur solche 

Männer und Frauen rehabilitiert werden, die gerichtlich verurteilt wurden. Unzählige ZeugInnen 

Jehovas wurden ohne Urteil in Haft genommen, von der Gestapo verhört oder per Schutzhaftbefehl 

in ein Konzentrationslager eingewiesen. So kann nur etwa ein Drittel der über 500 verfolgten 

ZeugInnen Jehovas aus Österreich – nämlich 207 Personen – gerichtlich rehabilitiert werden; es wird 

damit also keinesfalls der Widerstand als ganzes erfaßt und gewürdigt.8 

Nun könnte man einwenden, daß es sich über 60 Jahre nach dem Ergehen der Urteile lediglich um 

einen Formalakt, ohne Auswirkung auf das Heute handelt. Die Eingangs zitierte Aussage von Hubert 

Mattischek zeigt jedoch, dass es sich um mehr als nur eine formale Angelegenheit handelt. Hier spielt 

der zeitliche Aspekt eine wesentliche Rolle. Viele der Verurteilten konnten ihre Rehabilitierung nicht 

mehr miterleben. Insofern drängt die Zeit, den letzten noch lebenden Opfern diese Anerkennung 

ihres Widerstandes gegen das NS-Regime zukommen zu lassen. 

Vielfach sind die damals Verfolgten immer noch sozial als „KZ-ler“ oder „Zuchthäusler“ geächtet, als 

Menschen „bei denen schon etwas passiert sein muß, dass sie dorthin kamen“. Eine 

Urteilsaufhebung setzt ein Zeichen, dass es nicht Schuld der Opfer war, dass sie Jahre ihres Lebens 

verloren und sich für ihre religiösen oder politischen Werte eingesetzt haben. 

Ein weiterer Aspekt ist die Perspektive der Nachgeborenen. In Österreich gab es nach bisherigen 

Forschungen im Zweiten Weltkrieg 71 Kinder von Zeugen Jehovas, die verfolgt wurden; etwa 82% der 

verfolgten Kinder (58 Jungen und Mädchen) wurden von ihren Eltern getrennt und kamen in 

Erziehungsheime oder zu Pflegeeltern.9 In zahlreichen Fällen wurden sie durch die Ermordung eines 

oder beider Elternteile zu (Halb-)Waisen. Viele dieser Kinder können, wie Heide Gsell formuliert 

bis heute schwer verstehen, warum ihre Eltern wegen ihrer Religion sterben mussten. Sie wurden in 

ihrer Kindheit glauben gemacht, dass ihre Väter wie Verbrecher getötet wurden. […] Die Anerkennung 

ihres Leides […] [in diesem Fall durch den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des 

Nationalsozialismus, TJ] bewirkte bei diesen Personen einen erstaunlichen Wandel ihrer Einstellung. 

Einerseits beschäftigten sich manche zum ersten Mal mit ihrer Vergangenheit und andererseits wurde 

ihnen bewusst, dass die Zugehörigkeit ihrer Eltern zu den Zeugen Jehovas kein Verbrechen gewesen 

war, sondern sie selbst wie auch ihre Eltern Opfer eines menschenverachtenden Regimes geworden 

waren. Einigen konnte ihr innerer Friede wieder zurückgegeben werden, und sie wurden mit ihren 

Eltern versöhnt.
10

 

Dies zeigt, dass die Aufhebungen von nationalsozialistischen Unrechtsurteilen nicht nur eine 

Anerkennung der Opfer und eine Ehrung ihres Widerstandes darstellen, sondern auch eine wichtige 

Rolle in der Aufarbeitung der Vergangenheit – sowohl für die Betroffenen und ihre Nachkommen, als 

auch für das sie umgebende Sozialgefüge – darstellen. 
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Doch wieso erfolgen die Rehabilitierungen erst so spät, wie im eingangs erwähnten Beispiel von 

Franz Mattischek? Um dies zu beantworten lenken wir den Blick kurz auf die juristische Entwicklung 

der Rehabilitierungspraxis und ihre Voraussetzungen. 

Reinhard Moos, emeritierter Professor für Strafrecht an der Universität Linz, beschreibt die 

Problematik der Rehabilitierung von gerichtlich Verurteilten NS-Opfern so: Es wird festgestellt, dass 

die nationalsozialistische „Rechtsprechung eigentlich nicht Recht durchsetzte, sondern Unrecht 

schuf“, denn: „Das Unrecht lag im Gesetz selbst“.11 

Damit entstehen einige schwierige rechtsphilosophische Fragen: Wie können Gesetze, die eigentlich 

verbindlich bestimmen sollen was rechtens ist, in Wirklichkeit kein Recht enthalten? Die Antwort sei 

hier nur kurz skizziert: „Das Recht muß in diesen Fällen außerhalb der Gesetze liegen und stärker sein 

als diese.“12 Die Rehabilitierung von NS-Opfern bedeutet eine Abkehr von positivistischer 

Rechtsansicht (also: Recht ist, was der Gesetzgeber für Recht erachtet), hin zu einer naturrechtlichen 

Auffassung (also: es gibt ein Recht über dem Recht, eine höherstehendes ungeschriebenes Gesetz). 

Mit letzterer steht der Name des deutschen Rechtsphilosophen Gustav Radbruch in engem 

Zusammenhang, der den Wert eines Gesetzes an seinem Verhältnis zur Gerechtigkeit maß. Für 

Radbruch gab es auch „unrichtiges Recht“ – also gesetzlich fundiertes Unrecht.  Diese als Radbruch-

Formel bekannt gewordene Überlegung wurde die Grundlage der juristischen Rehabilitierungspraxis 

in Deutschland und Österreich. 13 

Unmittelbar nach dem Krieg wurden im Zuge der „Entnazifizierung“ Gesetze erlassen, die Urteile der 

NS-Unrechtsjustiz aufhoben. Zu nennen ist hier das Aufhebungs- und Einstellungsgesetz 1945. Darin 

werden nationalsozialistische Rechtsvorschriften aufgezählt, deren Unrechtscharakter festgestellt 

wird (darunter die KSSVO, das Heimtückegesetz oder die Bestimmungen bzgl. Landes- und 

Hochverrat).14 Zusätzlich verlangt das Gesetz für die Aufhebung des Urteils jedoch, daß „die 

Handlung gegen die nationalsozialistische Herrschaft oder auf die Wiederherstellung eines 

unabhängigen Staates Österreich gerichtet war“.15 In diesen Fällen wurde auf Antrag der Behörde die 

Urteile ohne umfassende Begründung aufgehoben. Die Statistik (Grafik) zeigt deutlich, dass hier 

unmittelbar nach dem Krieg bereits eine beträchtliche Anzahl von Urteilen aufgehoben wurde. 

Noch in den 1940er Jahren wurden 39 von insgesamt 207 (19%) gegen österreichische Zeugen 

Jehovas ausgesprochenen Urteilen aufgehoben.16 Dabei handelte es sich um keine Todesurteile. 

Unter diesen Urteilsaufhebungen befanden sich auch 3 Opfer aus dem 6. Bezirk – Andrea HAAS, 

Johanna KOSCH und Mathilde MUDRICH – die alle im Jahr 1948 rehabilitiert wurden. 

Diese gesetzliche Regelung geriet jedoch schnell in Vergessenheit – wie auch die statistischen Daten 

zeigen. Anfang der 50er gab es nur noch vereinzelte Rehabilitierungen bevor die die Aufhebung von 

Unrechtsurteilen komplett aufhörte. Man muß diese Entwicklung auch im Zusammenhang mit der 
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gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nach dem Krieg sehen, die Tätergeneration war noch am Leben 

und etablierte sich wieder im gesellschaftlichen Leben17. Die Stimmung ging in Richtung eines 

„Schlußstich[es] ohne Rehabilitierung der Opfer und damit ohne Vergangenheitsbewältigung“.18 

Grundsätzlich änderte sich an dieser Situation bis Anfang der 1990er Jahre nichts. Sowohl in 

Deutschland, als auch in Österreich – man denke an die Affäre Waldheim – entstand ein neues 

öffentliches Interesse an der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Eine Reihe von Forschungsarbeiten 

in Deutschland19 untersuchte die Mitschuld der NS-Justiz an den Verbrechen. In der Folge wurden 

Mitte der 1990er Jahre von deutschen Gerichten Urteile aufgehoben und NS-Opfer rehabilitiert.20 

Von dieser Entwicklung wurde schließlich auch Österreich erfaßt: Die ersten Rehabilitierungen von 

NS-Opfern gingen auf das Betreiben von Einzelpersonen und Vereinen zurück. So wurde am 

07.05.1997 der oberösterreichische Wehrdienstverweigerer Franz Jägerstätter auf Initiative von Dr. 

Erna Putz vom Landgericht Berlin rehabilitiert.21 Unmittelbar darauf wurde auf Betreiben von Vinzenz 

Jobst am 03.06.1997 der erste zum Tode verurteilte Zeuge Jehovas, der Wehrdienstverweigerer 

Anton Uran, vom Landesgericht Wien rehabilitiert (damit der erste Fall einer Rehabilitierung in 

Österreich in den 1990er Jahren).22 Hier ist bereits der Unterschied zwischen den Rehabilitierungen 

in den 1990er Jahren und denen unmittelbar nach dem Krieg sichtbar. Ging es damals um mit 

Gefängnisstrafe belegte Delikte (fast ausschließlich nach §3 der VO zur Ergänzung der 

Strafvorschriften zum Schutze der Wehrkraft des deutschen Volkes vom 25.11.3923, Teilnahme an 

einer wehrfeindlichen Verbindung), so rückten nun die Urteile des Reichskriegsgerichtes Berlin in den 

Blickpunkt – die im Falle der Zeugen Jehovas bis auf wenige Fälle Todesurteile darstellten 

(Wehrkraftzersetzung gemäß §5 KSSVO24). 

In den Begründungen wird auf das Aufhebungs- und Einstellungsgesetz von 1945 verwiesen. Die 

Gerichte begnügten sich dabei mit der Feststellung der Unrechtmäßigkeit und blendeten die Fragen 

nach politischen Motiven (also die Fragen inwieweit die jeweilige Handlung als Widerstand zu 

werden sei) aus.25 Von 1997-1999 wurden 7 hingerichtete Wehrdienstverweigerer aus den Reihen 

der Zeugen Jehovas und eine hingerichtete Zeugin Jehovas rehabilitiert. 

Nach 1999 wurde durch eine parlamentarische Entschließung ein Forschungsprojekt in Auftrag 

gegeben, das sich den Opfern der Militärjustiz und ihrer Rehabilitierung widmet.26 Im Zuge dessen 
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wurde eine vergessene Gesetzesvorschrift aus dem Jahr 1946 (Befreiungsamnestie27) gefunden, 

gemäß der „pauschal und ohne zeitliche Einschränkung die Urteile ‚der deutschen Militär- und SS-

Gerichte … als nicht erfolgt‘ gelten.28 

Im Zuge dieser pauschaleren Bestimmung wurden in den Jahren 2004-2008 insgesamt 39 Urteile 

gegen Zeugen Jehovas aufgehoben, davon 15 Todesurteile. Auch zu erwähnen ist, dass 2004 erstmals 

Opfer auf Antrag der Staatsanwaltschaft (und nicht durch private Initiative) rehabilitiert wurden. Im 

Jahr 2005 erließ der Nationalrat schließlich das Anerkennungsgesetz 2005, in dem nochmals 

ausdrücklich die pauschale Rehabilitierung aller Personen, die von den Rechtsvorschriften von 1946 

betroffen sind, betont wird.29 Im Paragraph 2 gibt die Republik Österreich eine grundsätzliche 

Erklärung ab:  

  § 2. Der Nationalrat bezeugt mit diesem Bundesgesetz den Opfern derartiger Unrechtsurteile, 

insbesondere auch der Urteile der nationalsozialistischen Militärjustiz, und anderer 

nationalsozialistischer Unrechtsakte, den Opfern der politischen Verfolgung, den aus ihrer Heimat 

Vertriebenen, allen Opfern des vom nationalsozialistischen Regime zu verantwortenden Krieges und 

jenen, die zu dessen Beendigung und zur Befreiung Österreichs beigetragen haben, insbesondere den 

Personen im österreichischen Widerstand, und ebenso deren Familien Achtung und Mitgefühl.
30

 

Die momentane Situation stellt sich so dar31: 

Von 43 vollstreckten Todesurteilen wurden bereits 23 Opfer rehabilitiert, bei 20 wurde eine 

Urteilsaufhebung im Jahr 2006 beantragt. 

Von 163 anderen Urteilen wurden 81 Opfer rehabilitiert, bei 82 wurde im Jahr 2006 bzw. 2007 die 

Urteilsaufhebung beantragt. 

Von den 207 von nationalsozialistischen Gerichten ausgesprochenen Urteilen über österreichische 
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Zeugen Jehovas gelten bis dato somit 104 (50%) als nicht erfolgt. Unter diesen rehabilitierten Opfern 

finden sich alle noch lebenden verurteilten ZeugInnen Jehovas. Bei 103 Urteilen sind die 

Rehabilitierungsbeschlüsse anhängig – hier ist das Bundesministerium für Justiz gefragt, die 

Rehabilitierungen der Opfer rasch voran zu treiben und hier endlich Gerechtigkeit zu schaffen. 

Von drei Opfern des sechsten Bezirks ist eine Rehabilitierung noch ausständig: Katharina Abel (1.5 

Jahre Zuchthaus), Karl August Haas (hingerichtet am 11.04.1942 in Berlin) und Ferdinand Kosch 

(hingerichtet am 13.03.1940 in Berlin). 

Um nun zu verdeutlichen, mit welchen Schicksalen wir es hier zu tun haben, möchte ich Ihnen 

anhand von 2 Fallbeispielen illustrieren, wofür ZeugInnen Jehovas verurteilt wurden, was sie im NS-

Regime erleiden mußten. Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung einer Rehabilitierung 

deutlicher werden. 

Die 1904 geborene Johanna Hron wurde im Zuge einer österreichweiten Aktion32 der Gestapo am 

12.06.1940 verhaftet. In der Folge wurde sie dem Landesgericht überstellt, wo sie 6 Monate ohne 

Verurteilung inhaftiert war.  Bereits in dieser Zeit erließ die Gestapo einen Schutzhaftbefehl, der auch 

ohne Urteil ihre Einweisung ins KZ bedeutet hätte. Am 27.01.1941 wurde sie schließlich zu 6 Jahren 

Zuchthaus verurteilt, die sie bis zum Mai 1945 im Frauenzuchthaus Aichach verbüßte.  

Johanna Hron hatte für die „Internationale Bibelforschervereinigung“ Kurierdienste in Österreich und 

Deutschland unternommen, bei denen sie die damals illegalen Schriften schmuggelte und verteilte. 

Die Schriften waren neben dem Wachtturm auch Auszüge aus Jahrbüchern der Zeugen und 

Abschiedsbriefe von hingerichteten Wehrdienstverweigerern. Das Gericht befand folgende Haltung 

als Verbrechen: 

sie war sich vor allem nach ihrem Geständnisse im klaren, dass die Internationalen Bibelforscher mit 

Rücksicht auf das göttliche Gebot: Du sollst nicht töten, den Wehrdienst aber auch jeden anderen 

Dienst, der mit diesem in irgend welchen Zusammenhängen steht, aus Überzeugung ablehnen.
33

 

Diese Haltung und ihre „verbrecherische Tätigkeit“ (so das Gericht) beraubten Johanna Hron 6 Jahre 

ihres Lebens. Johanna Hron erlebte am 24.03.2004 mit 100 Jahren ihre Rehabilitierung. Für sie war es 

wie eine zweite Befreiung, dass genau jenes Gericht, das sie damals verurteilte, das Urteil für nicht 

erfolgt erklärte. Für Hron war dies wichtig, denn endlich – so sagte sie – gelte sie nicht mehr als 

Verräterin.34 Gerade das Beispiel von Johanna Hron zeigt, wie wenig es bedurfte, um im NS-Regime 

als Verbrecher abgestempelt zu werden und welch drakonische Strafen dafür erlassen wurden. Die 

Rehabilitierung von Hron ist eine Anerkennung dessen, dass sie 6 Jahre lang widerrechtlich 

eingesperrt war. In diesem Fall kam der Gesetzgeber noch rechtzeitig und Frau Hron konnte ihre 

Rehabilitierung erleben. 

Ein zweiter, für den Widerstand der Zeugen Jehovas typischer Fall, ist der des eingangs erwähnten 

Wehrdienstverweigerers Franz Mattischek. Der 1915 in Wolfsegg geborene und dort lebende Mann 

wurde einberufen, worauf er den Wehrdienst verweigerte. Im August 1938 wurde er zu einem Jahr 

Gefängnis verurteilt. Unmittelbar danach wurde er wieder einberufen, er verweigerte erneut den Eid. 

Darauf wurde Anklage gegen ihn beim Reichskriegsgericht Berlin erhoben, von dem er am 
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 Vgl. dazu Neugebauer: Ernste Bibelforscher, S. 163. 
33

 DÖW 14201, Urteil des LG Wien als SG gegen Johanna Hron vom 27.01.1941. 
34

 Vgl. Profil 19/04 vom 3. Mai 2004, S. 40. sowie Braunauer Rundschau vom 22. April 2004. 



10.11.1939 zum Tode verurteilt wurde. Franz Mattischek wurde am 01.12.1939 in Berlin-Plötzensee 

enthauptet.35 In seinem letzten Brief schreibt Mattischek: 

Liebe Mutter, ich bin nur noch einige wenige Stunden unter den Lebenden, aber morgen früh um 6 

Uhr ists so weit. Seid nicht traurig, ich glaube an meinen Gott u. Christus mein Leben; er wird mir 

beistehen bis ans Ende. Es kam mir selbst etwas plötzlich aber es muß ja sein. Wenn Ihr jetzt mein 

Schreiben leset, so ist für mich schon gesiegt.
36

 

Die Rehabilitierung dieses Mannes, der sich von einem verbrecherischen System nicht brechen ließ 

und seine – in diesem Fall religiösen - Prinzipien über menschenverachtende Gesetze stellte, ist nicht 

zuletzt die Anerkennung zivilgesellschaftlicher Strukturen und menschenrechtsorientierter 

Handlungen von Einzelnen.  

Vielleicht nicht die meisten, aber doch einige leisteten dem Nationalsozialismus Widerstand. Ihre 

Rehabilitierung ist nicht zuletzt das Bemühen, Ihren Widerstand im Bewußtsein der Nachgeborenen 

zu erhalten und als Lehre für die Zukunft zu bewahren. 
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 Vgl. Denn es steht geschrieben, S. 402. 
36

 Steiner: Gestorben für Österreich, S. 127f. 
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